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Zurückschneiden von Bäumen und Hecken  
 
 
 

 
 
Wir erinnern Sie mit diesem Schreiben an die Bestimmungen aus dem Strassenreglement 
der Gemeinde Pfeffingen vom 24. Juni 2008 und bitten Sie, Ihre Sträucher auf die Masse 
gemäss nachstehender Skizze zurückzuschneiden: 
 

 
 
§  41 Gartenanlagen und Vorplätze 

1Das Lichtraumprofil der Verkehrsanlage, die Strassenbeleuchtung und die notwendigen 
Sichtfelder bei Strasseneinmündungen und Privateinfahrten dürfen nicht durch Bepflan-
zungen beeinträchtigt werden. 
2Über Trottoirs und Fusswegen ist ein 3.00 m hohes Lichtraumprofil, über Fahrbahnen ein 
solches von 4.50 m frei zu lassen. 
3Der Gemeinderat kann das Zurückschneiden oder Entfernen reglementswidriger Bepflan-
zungen verlangen oder im Weigerungsfall zu Lasten des Eigentümers vornehmen lassen.  

 
Für einen der Sicherheit dienenden Rückschnitt Ihrer Sträucher und für Ihre Kenntnis-
nahme danken wir Ihnen. 
 
 

 Gemeindeverwaltung Pfeffingen 


